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1. Geltung der Allgemeinen Verkaufsbe-
dingungen:  
Dem Geschäftsverkehr zwischen dem Lie-
ferer und dem Besteller liegen ausschließ-
lich die nachstehenden Bedingungen 
zugrunde, sowie nichts anderes schriftlich 
vereinbart ist. Diese Bedingungen gelten 
auch, wenn der Besteller auf seine Bedin-
gungen mit ausschließlicher Geltung Be-
zug nimmt und der Lieferer ihnen nicht 
ausdrücklich widerspricht. Bedingungen 
des Bestellers, sowie sonstige Bedingun-
gen Dritter – gleich welchem Inhalts – sind 
für den Lieferer unverbindlich. Die allge-
meinen Verkaufs- u. Lieferbedingungen 
gelten auch für alle künftigen Aufträge des 
Bestellers und zwar auch dann, wenn der 
Lieferer hierauf nicht in jedem einzelnen 
Fall Bezug nimmt. 

 
2. Angebote:  

Die Angebote des Lieferers sind freiblei-
bend, insbesondere hinsichtlich Preis. Lie-
ferfrist und Liefermöglichkeit. Die zu dem 
Angebot gehörenden Unterlagen, wie Ab-
bildungen, Zeichnungen, Gewichts- u. 
Maßangaben sind nur annähernd maßge-
bend, soweit sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet sind. An Kostenan-
schlägen, Zeichnungen und anderen Unter-
lagen behält sich der Lieferer Eigentums- 
u. Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden. Kon-
struktionszeichnungen werden nicht abge-
geben. Der Lieferer ist verpflichtet, vom 
Besteller als vertraulich bezeichnete Pläne 
nur mit dessen Zustimmung Dritten zu-
gänglich zu machen. 

 
3. Umfang der Lieferung:  

Für den Umfang ist die schriftliche Auf-
tragsbestätigung des Lieferers maßgebend, 
im Falle eines Angebotes des Lieferers mit 
zeitlicher Bindung und fristgemäßer An-
nahme des Angebotes, sofern keine recht-
zeitige Auftragsbestätigung vorliegt. Ne-
benabreden und Änderungen bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung des Lieferers. 
Schutzvorrichtungen werden insoweit mit-
geliefert, als dies vereinbart ist. 

 
4. Preis und Zahlung:  

Die Preise gelten mangels besonderer Ver-
einbarung ab Werk einschl. Verladung im 
Werk, jedoch ausschl. Verpackung, Trans-
portkosten, Transportversicherung, Mon-
tage und Inbetriebnahme. Zu den Preisen 
kommt die Mehrwertsteuer in der jeweili-
gen gesetzlichen Höhe hinzu. Der Lieferer 
behält sich, soweit gesetzlich zulässig, eine 

Erhöhung der Preise für den Fall vor, dass 
seit dem Zeitpunkt der Angebotsabgabe 
die Verkaufspreise und/oder die Löhne ge-
stiegen sind. Dies gilt auch, wenn aus 
Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, 
den Lieferer Mehrkosten entstehen. Man-
gels besonderer Vereinbarung ist die Zah-
lung bar ohne jeden Abzug frei Zahlstelle 
des Lieferers zu leisten und zwar: 

1/3 Anzahlung nach Eingang der 
Auftragsbestätigung 
1/3 sobald dem Besteller mitge-
teilt ist, dass die Hauptteile ver-
sandbereit sind 
der Restbetrag innerhalb eines 
weiteren Monats. 

Falls der Besteller in Zahlungsverzug ge-
rät, oder falls in seinen Vermögensverhält-
nissen eine Veränderung eintritt, durch die 
die Ansprüche des Lieferers gefährdet er-
scheinen, ist dieser berechtigt, sämtliche 
Forderungen bzw. auch die nicht fälligen, 
sofort geltend zu machen. In solchen Fäl-
len steht dem Lieferer auch das Recht zu, 
vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzu-
treten oder Sicherheitsleistungen oder 
Vorauszahlungen zu verlangen. Die Zu-
rückhaltung von Zahlungen oder die Auf-
rechnung wegen etwaiger vom Lieferer be-
strittener Gegenansprüche des Bestellers 
sind nicht statthaft. 

 
5. Lieferzeit:  

Die Lieferzeit beginnt mit der Absendung 
der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor 
der Beibringung der vom Besteller zu be-
schaffenden Unterlagen. Genehmigungen, 
Freigabe sowie vor Eingang einer verein-
barten Anzahlung. Die Lieferfrist ist ein-
gehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der 
Liefergegenstand das Werk verlassen hat 
oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 
Die Lieferfrist verlängert sich angemessen, 
bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeits-
kämpfen, insbesondere Streik und Aus-
sperrungen, sowie beim Eintritt unvorher-
gesehener Hindernisse, die außerhalb des 
Willens des Lieferers liegen, soweit solche 
Hindernisse nachweislich auf die Fertig-
stellung oder Ablieferung des Lieferge-
genstandes von erheblichen Einfluss sind. 
Dies gilbt auch, wenn die Umstände bei 
Unterlieferern eintreten. Die vorbezeichne-
ten Umstände sind auch dann vom Lieferer 
nicht zu vertreten, wenn sie während eines 
bereits vorliegenden Verzuges entstehen. 
Beginn und Ende derartiger Hindernisse 
wird in wichtigen Fällen der Lieferer dem 
Besteller baldmöglichst mitteilen. Wenn 
dem Besteller wegen einer Verzögerung, 
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die infolge eigenen Verschuldens des Lie-
ferers entstanden ist, Schaden erwächst, so 
ist er unter Ausschluss  weiterer Ansprü-
che berechtigt, eine Verzugsentschädigung 
zu fordern. Sie beträgt für jede volle Wo-
che der Verspätung ½  v.H., im ganzen  
aber höchstens 5 v.H. vom Werte desjeni-
gen Teiles der Gesamtlieferung, der infol-
ge der Verspätung nicht rechtzeitig oder 
nicht vertragsgemäß benutzt werden kann. 
Wird der Versand auf Wunsch des Bestel-
lers verzögert, so werden ihm, beginnend 
einen Monat nach Anzeige der Versandbe-
reitschaft, die durch die Lagerung entstan-
denen Kosten, bei Lagerung im Werk des 
Lieferers mindestens jedoch ½  v.H. des 
Rechnungsbetrages für jeden Monat be-
rechnet. Der Lieferer ist jedoch berechtigt, 
nach Setzung und fruchtlosem Verlauf ei-
ner angemessenen Frist anderweitig über 
den Liefergegenstand zu verfügen und den 
Besteller mit angemessen verlängerter 
Frist zu beliefern. Die Einhaltung der Lie-
ferfrist setzt die Erfüllung der Vertrags-
pflichten des Bestellers voraus. 

 
6. Gefahrübergang und Entgegennahme:  

Die Gefahr geht spätestens mit der Absen-
dung der Lieferteile auf den Besteller über, 
und zwar auch dann, wenn Teillieferungen 
erfolgen oder der Lieferer noch andere 
Leistungen, z.B. die Versendungskosten 
oder Anfuhr und Aufstellung übernommen 
hat. Auf Wunsch des Bestellers wird auf 
seine Kosten die Sendung durch den Liefe-
rer gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, 
Feuer- und Wasserschäden, sowie sonstige 
versicherbare Risiken versichert. Verzö-
gert sich der Versand infolge von Umstän-
den, die der Besteller zu vertreten hat, so 
geht die Gefahr vom Tage der Versandbe-
reitschaft ab auf den Besteller über, jedoch 
ist der Lieferer verpflichtet, auf Wunsch 
und Kosten des Bestellers die Versiche-
rungen zu bewirken, die dieser verlangt. 
Angelieferte Gegenstände sind auch, wenn 
sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom 
Besteller unbeschadet der Rechte aus Ab-
schnitt 8 entgegenzunehmen. Teillieferun-
gen sind zulässig. 

 
7. Eigentumsvorbehalt:  

Der Lieferer behält sich das Eigentum an 
dem Liefergegenstand bis zum Eingang al-
ler Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. 
Der Lieferer ist berechtigt, den Lieferge-
genstand auf Kosten des Bestellers gegen 
Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und 
sonstige Schäden zu versichern, sofern 
nicht der Besteller selbst die Versicherung 

nachweislich abgeschlossen hat. Der Be-
steller darf den Liefergegenstand  weder 
verpfänden noch zur Sicherung übereig-
nen. Bei Pfändungen, sowie Beschlag-
nahme oder sonstigen Verfügungen durch 
dritte Hand hat er den Lieferer unverzüg-
lich davon zu benachrichtigen. Veräußert 
der Besteller die gelieferte Vorbehaltsware 
– gleich in welchem Zustand -, so trägt er 
zur Sicherung aller Ansprüche des Liefe-
rers sämtliche ihm aus der Weiterveräuße-
rung oder einem sonstigen Rechtsgrunde 
zustehenden Forderungen und Rechte 
schon heute in voller Höhe – ohne jede 
Ausnahme – an den Lieferer ab. Auf Ver-
langen des Lieferers ist der Besteller ver-
pflichtet, die Abtretung den Schuldnern 
bekannt zu geben und dem Lieferer die zur 
Geltendmachung seiner Rechte gegen die 
Schuldner erforderlichen Auskünfte zu ge-
ben und Unterlagen auszuhändigen. Bei 
vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der 
Lieferer zur Rücknahme nach Mahnung 
berechtigt und der Besteller zur Herausga-
be verpflichtet. Die Geltendmachung des 
Eigentumsvorbehalts, sowie die Pfändung 
des Liefergegenstandes durch den Lieferer 
gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. 

 
8. Haftung für Mängel der Lieferung:  

Für Mängel der Lieferung, zu denen auch 
das Fehlen ausdrücklich zugesicherter Ei-
genschaften gehört, haftet der Lieferer un-
ter Ausschluss weiterer Ansprüche unbe-
schadet Abschnitt 10 wie folgt: 
Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich 
nach billigem Ermessen unterliegender 
Wahl des Lieferers auszubessern oder neu 
zu liefern, die sich innerhalb von  
6 Monaten (bei Mehrschichtbetrieb inner-
halb von 3 Monaten) seit Inbetriebnahme 
infolge eines vor dem Gefahrübergang lie-
genden Umstandes – insbesondere wegen 
fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe 
oder mangelhafter Ausführung – als un-
brauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht 
unerheblich beeinträchtigt herausstellen. 
Die Feststellung solcher Mängel ist dem 
Lieferer unverzüglich schriftlich zu mel-
den. Ersetzte Teile werden Eigentum des 
Lieferers. 
Verzögern sich der Versand, die Aufstel-
lung oder die Inbetriebnahme ohne Ver-
schulden des Lieferers, so erlischt die Haf-
tung spätestens 12 Monate nach Gefahr-
übergang. 
Für wesentliche Fremderzeugnisse be-
schränkt sich die Haftung des Lieferers auf 
die Abtretung der Haftungsansprüche, die 
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ihm gegen den Lieferer des Fremderzeug-
nisses zustehen. Das Recht des Bestellers, 
Ansprüche aus Mängeln geltend zu ma-
chen, verjährt in allen Fällen vom Zeit-
punkt der rechtzeitigen Rüge an in 6 Mo-
naten, frühestens jedoch mit Ablauf der 
Gewährleistungsfrist. Es wird keine Ge-
währ übernommen für Schäden, die aus 
nachfolgenden Gründen entstanden sind: 

Ungeeignete oder unsachgemäße 
Verwendung, fehlerhafte Montage 
bzw.       
Inbetriebsetzung durch den Besteller 
oder Dritte, natürliche Abnutzung.    
fehlerhafte oder nachlässige Behand-
lung, ungeeignete Betriebsmittel,  
Austauschwerkstoffe, mangelhafte 
Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund,  
chemische, elektronische oder elektri-
sche Einflüsse, sofern sie nicht auf ein  

Verschulden des Lieferers zurückzuführen 
sind. 
Zur Vornahme aller dem Lieferer nach bil-
ligem Ermessen notwendig erscheinenden 
Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat 
der Besteller nach Verständigung mit dem 
Lieferer die erforderliche Zeit und Gele-
genheit zu geben, sonst ist der Lieferer von 
der Mängelhaftung befreit. 
Nur in dringenden Fällen der Gefährdung 
der Betriebssicherheit und zur Abwehr un-
verhältnismäßig großer Schäden, wobei 
der Lieferer sofort zu verständigen ist, oder 
wenn der Lieferer mit der Beseitigung des 
Mangels in Verzug ist, hat der Besteller 
das Recht, den Mangel selbst oder durch 
Dritte beseitigen zu lassen und vom Liefe-
rer Ersatz der notwendigen Kosten zu ver-
langen. Von den durch die Ausbesserung 
bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmit-
telbaren Kosten trägt der Lieferer – inso-
weit als sich die Beanstandung als berech-
tigt herausstellt – die Kosten des Ersatz-
stückes einschließlich des Versandes sowie 
die angemessenen Kosten des Aus- und 
Einbaues, ferner, falls dies nach Lage des 
Einzelfalles billigerweise verlangt werden 
kann, die Kosten der etwa erforderlichen 
Gestellung seiner Monteure und Hilfskräf-
te.  
Im Übrigen trägt der Besteller die Kosten. 
Für das Ersatzstück und die Ausbesserung 
beträgt die Gewährleistungsfrist drei Mo-
nate, sie läuft mindestens aber bis zum Ab-
lauf der ursprünglichen Gewährleistungs-
frist für den Liefergegenstand. Die Frist für 
die Mängelhaftung an dem Liefergegens-
tand wird um die Dauer der durch die 
Nachbesserungsarbeiten verursachten Be-
triebsunterbrechung verlängert. Durch et-

wa seitens des Bestellers oder Dritter un-
sachgemäß ohne vorherige  
Genehmigung des Lieferers vorgenomme-
nen Änderungen oder Instandsetzungsar-
beiten wird die Haftung für die daraus ent-
stehenden Folgen aufgehoben. Weitere 
Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein 
Anspruch auf Ersatz von Schäden, die 
nicht an dem Liefergegenstand selbst ent-
standen sind, soweit gesetzlich zulässig, 
ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss 
gilt insbesondere nicht bei Vorsatz, bei 
grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder lei-
tender Angestellter,  sowie bei schuldhaf-
ter Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten. Bei schuldhafter Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten haftet der Lie-
ferer – außer in den Fällen des Vorsatzes 
und der groben Fahrlässigkeit des Inhabers 
und leitender Angestellter – nur für den 
vertragstypischen vernünftigerweise vor-
hersehbaren Schaden. 
Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in 
den Fällen, in denen nach Produkthaf-
tungsgesetz bei Fehlern des Liefergegens-
tandes für Personen- oder Sachschäden an 
privat genutzten Gegenständen gehaftet 
wird. Er gilt auch nicht beim Fehlen von 
Eigenschaften, die ausdrücklich zugesi-
chert sind, wenn die Zusicherung gerade 
bezweckt hat, den Besteller gegen Schä-
den, die nicht an Liefergegenstand selbst 
entstanden sind, abzusichern. 

 
9. Haftung für Nebenpflichten: 

Wenn durch Verschulden des Lieferers der 
gelieferte Gegenstand vom Besteller infol-
ge unterlassener oder fehlerhafter Ausfüh-
rung von vor oder nach Vertragsabschluss 
liegenden Vorschlügen und Beratungen 
sowie anderen vertraglichen Nebenver-
pflichtungen – insbesondere Anleitung für 
Bedienung und Wartung des Liefergegens-
tandes – nicht vertragsgemäß verwendet 
werden kann, so gelten unter Ausschluss 
weiterer Ansprüche des Bestellers die Re-
gelungen der Abschnitte 8 und 10 entspre-
chend. 

 
10. Recht des Bestellers auf Rücktritt:  

Der Besteller kann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn dem Lieferer die gesamte Leis-
tung vor Gefahrübergang endgültig un-
möglich wird. Dasselbe gilt bei Unvermö-
gen des Lieferers. Der Besteller kann auch 
dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei 
einer Bestellung gleichartiger Gegenstände 
die Ausführung eines Teils der Lieferung 
der Anzahl nach unmöglich wird und er 
ein berechtigtes Interesse an der Ableh-
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nung einer Teillieferung ha; ist dies nicht 
der Fall, so kann der Besteller die Gegen-
leistungen entsprechend mindern. Liegt 
Leistungsverzug im Sinne des Abschnittes 
5 der Lieferbedingungen vor und gewährt 
der Besteller dem in Verzug befindlichen 
Lieferer eine angemessene Nachfrist mit 
der ausdrücklichen Erklärung, dass er nach 
Ablauf dieser Frist die Abnahme der Leis-
tungen ablehne und wird die Nachfrist 
nicht eingehalten, so ist der Besteller zum 
Rücktritt berechtigt. Tritt die Unmöglich-
keit während des Annahmeverzuges oder 
durch Verschulden des Bestellers ein, so 
bleibt dieser zur Gegenleistung verpflich-
tet. Der Besteller hat ferner ein Recht zur 
Rückgängigmachung des Vertrages, wenn 
der Lieferer eine ihm gestellte angemesse-
ne Nachfrist für die Ausbesserung oder Er-
satzlieferung bezüglich eines von ihm zu 
vertretenden Mangels im Sinne der Liefer-
bedingungen durch sein Verschulden 
fruchtlos verstreichen lässt. Das Recht des 
Bestellers auf Rückgängigmachung des 
Vertrages besteht auch in sonstigen Fällen 
des Fehlschlagens der Ausbesserung oder 
Ersatzlieferung durch den Lieferer. Ausge-
schlossen sind, soweit gesetzlich zulässig, 
alle anderen weitergehenden Ansprüche 
des Bestellers, insbesondere auf Kündi-
gung oder Minderung sowie auf Ersatz 
von Schäden irgendwelcher Art und zwar 
auch von solchen Schäden, die nicht an 
dem Liefergegenstand selbst entstanden 
sind. Dieser Haftungsausschluss gilt insbe-
sondere nicht bei Vorsatz, bei grober Fahr-
lässigkeit des Inhabers oder leitender An-
gestellter, sowie bei schuldhafter Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten. Bei 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten haftet der Lieferer – außer in 
den Fällen des Vorsatzes und der groben 
Fahrlässigkeit des Inhabers und leidender 
Angestellter – nur für den vertragstypi-
schen, vernünftigerweise vorhersehbaren 
Schaden. Der Haftungsausschluss gilt 
nicht in den Fällen in denen nach Produkt-
haftungsgesetz bei Fehlern des Lieferge-
genstandes für Personen, oder Sachschä-
den an privat genutzten Gegenständen ge-
haftet wird. Er gilt auch nicht beim Fehlen 
von Eigenschaften, die ausdrücklich zuge-
sichert sind, wenn die Zusicherung gerade 
bezweckt hat, den Besteller gegen Schä-
den, die nicht aus Liefergegenstand selbst 
entstanden sind, abzusichern. 

 
11. Recht des Lieferers auf Rücktritt:  

Für den Fall unvorhergesehener Ereignisse 
im Sinne des Abschnittes 5 der Lieferbe-

dingungen, sofern sie die wirtschaftliche 
Bedeutung oder den Inhalt der Leistung 
erheblich verändern oder auf den Betrieb 
des Lieferers erheblich einwirken und für 
den Fall nachträglich sich herausstellender 
Unmöglichkeit der Ausführung, wird der 
Vertrag angemessen angepasst. Soweit 
dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, 
steht dem Lieferer das Recht zu, ganz oder 
teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 
Schadenersatzansprüche des Bestellers 
wegen eines solchen Rücktritts bestehen 
nicht. Will der Lieferer vom Rücktritts-
recht Gebrauch machen, so hat er dies 
nach Erkenntnis der Tragweite des Ereig-
nisses unverzüglich dem Besteller mitzu-
teilen, und zwar auch dann, wenn zunächst 
mit dem Besteller eine Verlängerung der 
Lieferfrist vereinbart war. 

 
12. Montage, Inbetriebsetzung und Kun-

dendienst:  
Für alle Montage-, Inbetriebsetzungs- und 
Kundendienstarbeiten gelten die allgemei-
nen Montagebedingungen des Lieferers. 

 
13. Gerichtsstand / Anzuwendendes Recht:  

Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis 
ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der 
Besteller Vollkaufmann, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öf-
fentlich-rechtliches Sondervermögen ist, 
die Klage bei dem Gericht zu erheben, das 
für den Hauptsitz des Lieferers zuständig 
ist. Der Lieferer ist auch berechtigt, am 
Hauptsitz des Bestellers zu klagen. Die 
Anwendung deutschen Rechts ist verein-
bart. 

 
 


